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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 10.09.2024 
Der Bürgermeister  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat August 2024 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
     
    1 Herrenrad  
    1 Trekkingrad  

3 Schlüssel 
    1 Katze  
    1 Taube 
    1 Brille 
    1 Schal  
    1 Smartphone       
        

 
  
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Bekanntmachung über die Offenlegung bei Liegenschaftsvermessungen  

Gemeinde Nottuln, Gemarkung Nottuln 

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure  

 
Münsterstr. 49, 48653 Coesfeld,  

Telefon 02541 700 82, vermessung@homoet.de 
 

 
Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift  

in der Gemeinde Nottuln, Gemarkung Nottuln, Flur 58, Flurstück 166 
 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des Grundstücks Gemarkung Nottuln, Flur 58, Flurstück 166. Weil die 
Eigentümer eines angrenzenden Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt werden 
können, wird die Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben.  
 
Betroffen ist ein Grundstück in Nottuln im Dirksfeld mit der Katasterbezeichnung: Gemarkung Nottuln, Flur 58,  
Flurstück 167.  Im Liegenschaftskataster sind „Die Anlieger“ als Eigentümer nachgewiesen. Dieses Grundstück grenzt an das 
vermessene Grundstück. Der Grenztermin fand am 30.08.2024 statt.  
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 5. März 2005 
(Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit geltenden Fassung, erfolgt die 
Bekanntgabe der Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenzniederschrift vom 30.08.2024 zur 
Geschäftsbuchnummer 24-C-057 in der Zeit 
 

Vom 04.10.2024 bis einschl. 04.11.2024 
 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Michael Homoet,  
Münsterstr. 49, 48653 Coesfeld während der nachstehenden Servicezeiten:  
 
   Dienststunden:   Montag-Freitag von 08.00-12.30 Uhr  
      Montag-Donnerstag von 13.00-16.30 Uhr  
 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den betroffenen Eigentümern 
und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich über die 
Abmarkung unterrichten zu lassen. Um ihren zeitlichen Aufwand für die Einsicht zu reduzieren, können Sie auch eine Email 
mit ihren Kontaktdaten an vermessung@homoet.de senden und eine Kopie der Niederschrift anfordern. Um Wartezeiten 
zu verkürzen besteht die Möglichkeit einer Terminabsprache. Diese kann telefonisch unter der Rufnummer 02541 700 82 
erfolgen. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung: Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses 
Bescheides Klage erhoben werden.  
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten / der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle zu erklären.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).“  
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Absatz  5 Satz 3 
Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 VwGO).   
Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen das Ergebnis der Grenzermittlung oder die Frist zur Klageerhebung gegen die 
Abmarkung durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 

 
Coesfeld, 02.09.2024 
Michael Homoet 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Amtliche Bekanntmachung  

 

der Aufstellung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 171 „VBB Zentrallager 

H. Gautzsch“ der Gemeinde Nottuln im Parallelverfahren vom 02.07.2024  

 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 die 95. Änderung des 

Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

171 „VBB Zentrallager H. Gautzsch“ im Parallelverfahren eingeleitet.  

Der Beschluss des Rates lautet: 

„Ein Verfahren zur 95. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 171 „VBB Zentrallager H. Gautzsch“ für den in 

Anlage 1 abgegrenzten Geltungsbereich wird eingeleitet. (Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß 

§ 2 BauGB für ein Planverfahren nach § 12 (2) BauGB)“ 

Der Geltungsbereich der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 171 befindet sich im Ortsteil Nottuln an der 

Bundesstraße B 525. Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu 

entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 171 
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Ziel des Verfahrens ist die Ansiedlung des Zentrallagers der Firma H. Gautzsch.  

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur 95. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 171 “VBB Zentrallager H. Gautzsch” 

der Gemeinde Nottuln im Parallelverfahren wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich 

bekannt gemacht. 

Nottuln,  18.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

über den Aufstellungsbeschluss einer Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen 

Eigenart des Ortskerns von Nottuln aufgrund seiner städtebaulichen Gestaltung 

gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Aufstellungsbeschluss Erhaltungssatzung) 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 den Aufstellungsbeschluss 

über eine Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Ortskerns von Nottuln 

aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Erhaltungssatzung) 

gefasst.  

Der Beschluss des Rates lautet: 

„Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ein Verfahren zur 

Aufstellung der Erhaltungssatzung „Historischer Ortskern Nottuln“ für den im beigefügten 

Abgrenzungsplan dargestellten Bereich des Ortskern Nottulns einzuleiten.“ 

Ziele und Zwecke der Satzung 

Im Geltungsbereich dieser Satzung soll gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB die städtebauliche 

Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt erhalten werden. Diese 

Satzung nimmt Bezug auf das Gebiet des historischen Ortskerns Nottuln und beabsichtigt als 

alleinige gesamträumliche Regelungsgrundlage dessen Besonderheiten und Charakter der 

ortstypischen Bebauung zu erhalten und in der Form behutsam weiterzuentwickeln. 

Lage des Satzungsgebietes  

Der Planbereich im Ortskern von Nottuln umfasst folgende Straßen bzw. Straßenzüge inklusive 

der angrenzenden Flurstücke:  

Hagenstraße 

Twiaelf-Lampen-Hok 

Tiefe Straße 

Kirchstraße 

Burgstraße 

Stiftsplatz 

Stiftsstraße 

Kastanienplatz  

 

Für den Geltungsbereich des Satzungsentwurfs ist der Lageplan maßgebend, der sich aus 

folgendem Kartenausschnitt ergibt.  
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Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Zurückstellung von Baugesuchen 

Auf die Möglichkeit der Zurückstellung von Baugesuchen nach ortsüblicher Bekanntgabe des 

Beschlusses über die Aufstellung der Erhaltungssatzung wird hingewiesen. Um zu 

verhindern, dass während des Zeitraums bis zum In-Kraft-Treten der Erhaltungssatzung die 

Erhaltungsziele des § 172 BauGB unterlaufen werden, regelt § 172 (2) BauGB eine 

entsprechende Anwendung des § 15 (1) BauGB. Danach können Anträge auf  Abbruch, 

Änderung, Nutzungsänderung oder Errichtung einer baulichen Anlage auf die Dauer von bis 

zu zwölf Monaten zurückgestellt werden. 
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Information der Öffentlichkeit 

Die Ziele der Satzung sollen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Über die 

Details zu den Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit wird gesondert 

zu einem späteren Zeitpunkt auf der Internetseite der Gemeinde Nottuln 

(http://www.nottuln.de) informiert. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zu Aufstellung einer Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen 

Eigenart des Ortskerns von Nottuln aufgrund seiner städtebaulichen Gestaltung gem. § 172 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB der Gemeinde Nottuln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln,  18.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung  

 

der Satzung der Gemeinde Nottuln über ein besonderes Vorkaufsrecht gem. § 25 

Abs. 1 Nr. 2 BauGB mit der Bezeichnung: Vorkaufsrechtssatzung für den Bereich 

der Gastronomiebetriebe der Gemeinde Nottuln zur Unterbringung von 

Geflüchteten 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) neugefasst durch 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) und des § 7 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

(GV. NW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 

(GV. NW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 hat der Rat der Gemeinde Nottuln in 

seiner Sitzung am 17.09.2024 folgende Satzung beschlossen: 

§1 – Ziel und Zweck der Satzung 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung steht der Gemeinde ein 

Vorkaufsrecht gem. § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB zu. Der Wohnungsmarkt in Nottuln ist 

angespannt, und es ist schwierig, geeignete Unterkünfte für Geflüchtete zu finden. Durch die 

Einführung einer Vorkaufsrechtssatzung kann die Gemeinde gezielt Grundstücke oder 

Immobilien erwerben, die sich zur Unterbringung von Geflüchteten eignen. Dies ermöglicht es, 

schnell auf die Bedürfnisse der Geflüchteten zu reagieren und verhindert, dass potenziell 

geeigneter Wohnraum durch Dritte erworben wird, die möglicherweise andere Nutzungspläne 

verfolgen.  

Eine gerechte und gleichmäßige Verteilung von Geflüchteten im Gemeindegebiet ist wichtig, 

um eine soziale Integration zu fördern und Ghettobildung zu vermeiden. Mit einem 

Vorkaufsrecht kann die Gemeinde gezielt in unterschiedlichen Teilen von Nottuln aktiv werden 

und sicherstellen, dass Geflüchtete nicht in Randgebieten oder in sozial benachteiligten 

Gegenden konzentriert werden. 

Die Vorkaufsrechtssatzung erlaubt es der Gemeinde, langfristig zu planen und den steigenden 

Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete vorausschauend zu decken. Auch in Zukunft können so 

Grundstücke oder Immobilien erworben werden, um auf sich ändernde Flüchtlingszahlen 

flexibel reagieren zu können. 

Durch die gezielte und gesteuerte Unterbringung von Geflüchteten kann die Gemeinde Nottuln 

zur Wahrung des sozialen Friedens beitragen. Konflikte, die durch eine unzureichende 

Unterbringung oder durch den Eindruck der ungleichen Verteilung entstehen könnten, werden 

minimiert. 

Das Vorkaufsrecht ermöglicht es der Gemeinde, eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung 

aktiv zu gestalten. Die strategische Nutzung von Grundstücken zur Unterbringung von 

Geflüchteten fügt sich in eine nachhaltige und sozial verträgliche Entwicklung ein, die den 

Bedürfnissen aller Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. 

 

53 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 129 

§ 2 – Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Vorkaufsrechtssatzung umfasst folgende Flurstücke  

Flurstück 21, Flur 44, Gemarkung Nottuln (Baumberg 19) 

Flurstück 49, Flur 43, Gemarkung Nottuln (Baumberg 20) 

Flurstück 27, Flur 79, Gemarkung Nottuln (Baumberg 89)  

Flurstück 1382, Flur 34, Gemarkung Nottuln (Burgstraße 7) 

Flurstück 1004, Flur 34, Gemarkung Nottuln (Burgstraße 39) 

Flurstück 1194, Flur 9, Gemarkung Darup (Coesfelder Straße 60) 

Flurstück 154, Flur 74, Gemarkung Nottuln (Draum 105) 

Flurstück 852, Flur 34, Gemarkung Nottuln (Hagenstraße 50) 

Flurstück 120, Flur 58, Gemarkung Nottuln (Heller 55) 

Flurstück 181, Flur 7, Gemarkung Limbergen (Hövel 12) 

Flurstück 1135, Flur 35, Gemarkung Nottuln (Kirchstraße 2) 

Flurstück 80, Flur 50, Gemarkung Nottuln (Leopoldshöhe 7) 

Flurstück 837, Flur 1, Gemarkung Appelhülsen (Münsterstraße 1) 

Flurstück 64, Flur 17, Gemarkung Appelhülsen (Münsterstraße 61) 

Flurstück 1140, Flur 1, Gemarkung Schapdetten (Roxeler Straße 5) 

Flurstück 1531, Flur 1, Gemarkung Schapdetten (Roxeler Straße 7) 

Flurstück 406, Flur 69, Gemarkung Nottuln (St-Amand-Montrond-Straße 6) 

Flurstück 110, Flur 47, Gemarkung Nottuln (Stevern 36) 

Flurstück 178, Flur 47, Gemarkung Nottuln (Stevern 80) 

Flurstück 91, Flur 35, Gemarkung Nottuln (Stiftsplatz 3) 

 

Die als Anlage beifügten Übersichtspläne sind Bestandteil dieser Satzung.  

§ 3 – Inkrafttreten der Satzung 

Diese Vorkaufsrechtssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Anlage:  

Geltungsbereich Vorkaufsrechtsatzung  

Hinweise  

Die vorgenannte Satzung kann ab sofort dauerhaft von jedermann bei der Gemeinde Nottuln, 

Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen während der allgemeinen Dienststunden 

und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

Darüber hinaus wird die Satzung auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter: 

https://www.nottuln.de/ zur Verfügung gestellt. 

 

https://www.nottuln.de/


 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 130 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

2. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens¬ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 

Vorkaufssatzung mit dem Ratsbeschluss vom 17.09.2024 übereinstimmt und dass nach § 2 

Absatz 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung NRW verfahren worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, 17.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 131 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 132 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 133 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 134 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 135 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 136 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 137 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 138 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 139 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 140 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 141 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 142 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 143 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 144 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 145 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 146 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 147 

 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 148 

  

Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 128 - 148 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 149 

Amtliche Bekanntmachung  

 

des Satzungsbeschlusses der 32. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 

“Schapdetten Nord“ mit Begründung der Gemeinde Nottuln gem. § 10 BauGB am 

17.09.2024 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 die 32. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der zu dieser Zeit 

geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung gebilligt. Auf die 

Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird verzichtet. 

Der Geltungsbereich der 32. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ 

befindet sich im Ortsteil Schapdetten an der Straße Diekhoff. Die genauen Abgrenzungen sind 

der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 32. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ 

Ziel des Verfahrens ist es, eine bauliche Nutzung des betreffenden Grundstückes zu 

Wohnzwecken zu ermöglichen. 

Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung kann ab sofort dauerhaft von 

jedermann bei der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen 

während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 
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Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter: 

https://www.o-sp.de/nottuln/ zur Verfügung gestellt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB:  

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 

42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 

dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 

Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 

2. § 44 Abs. 4 BauGB: 

„Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 

des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 

eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

3. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

4. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens-, oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 32. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ mit dem Ratsbeschluss vom 

17.09.2024 übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung 

NRW verfahren worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, den 18.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 

 
 

  

Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 149 - 151 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 152 

Amtliche Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- 

und Industriegebiet Beisenbusch“ mit Begründung der Gemeinde Nottuln gem. § 

10 BauGB am 17.09.2024 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 die 9. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“ gem. § 10 Abs. 1 

BauGB in der zu dieser Zeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige 

Begründung gebilligt. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird 

verzichtet. 

Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und 

Industriegebiet Beisenbusch“ befindet sich im Ortsteil Nottuln an der B 525 im Gewerbe- und 

Industriegebiet Beisenbusch. Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden 

Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und 

Industriegebiet Beisenbusch“ 
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Ziel des Verfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung zukünftiger 

Erweiterungsmöglichkeiten der ansässigen RAILAND Raiffeisen AG. 

Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung kann ab sofort dauerhaft von 

jedermann bei der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen 

während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter: 

https://www.o-sp.de/nottuln/ zur Verfügung gestellt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB:  

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 

42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 

dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 

Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 

2. § 44 Abs. 4 BauGB: 

„Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 

des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 

eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

3. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

https://www.o-sp.de/nottuln/


 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 154 

4. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens-, oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 9. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“ mit dem 

Ratsbeschluss vom 17.09.2024 übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 

Bekanntmachungsverordnung NRW verfahren worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, den 18.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ mit 

Begründung der Gemeinde Nottuln gem. § 10 BauGB am 17.09.2024 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der zu dieser 

Zeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung gebilligt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ befindet sich im 

Ortsteil Nottuln an der Havixbecker Straße. Die genauen Abgrenzungen sind der 

nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

    Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ 

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Errichtung einer neuen Rettungswache durch den Kreis Coesfeld. 

Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung kann ab sofort dauerhaft von 

jedermann bei der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen 

während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 
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Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter 

https://www.o-sp.de/nottuln/zur Verfügung gestellt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB:  

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 

42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 

dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 

Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 

2. § 44 Abs. 4 BauGB: 

„Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 

des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 

eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

3. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

4. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens¬ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes des 

Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ mit dem Ratsbeschluss vom 19.07.2024 

übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung NRW verfahren 

worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, den 18.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 

„Bakenstraße / Weseler Straße“ mit Begründung der Gemeinde Nottuln gem. § 10 

BauGB am 17.09.2024 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 die 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 85 „Bakenstraße / Weseler Straße“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der zu 

dieser Zeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung 

gebilligt. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird verzichtet. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Bakenstraße / Weseler 

Straße“ befindet sich im Ortsteil Appelhülsen an der Weseler Straße. Die genauen 

Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Bakenstraße / Weseler 

Straße“ 

Ziel des Verfahrens ist die Festsetzung großzügiger überbaubarer Grundstücksflächen, 

wodurch eine effizientere Nutzung der Flächen sowie eine homogene Nachverdichtung 

ermöglicht wird. 
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Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung kann ab sofort dauerhaft von 

jedermann bei der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen 

während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter: 

https://www.o-sp.de/nottuln/ zur Verfügung gestellt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB:  

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 

42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 

dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 

Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 

2. § 44 Abs. 4 BauGB: 

„Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 

des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 

eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

3. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 
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4. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens¬ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 2. Änderung 

des Bebauungsplans Nr. 85 „Bakenstraße / Weseler Straße“ mit dem Ratsbeschluss vom 

17.09.2024 übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung 

NRW verfahren worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, den 18.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ der Gemeinde Nottuln 

im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB vom 17.09.2024  

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 die Aufstellung der 4. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 

BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird 

verzichtet. 

Der Beschluss des Rates lautet: 

„Ein Verfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ im beschleunigten 

Verfahren nach § 13a BauGB für den in Anlage 1 abgegrenzten Änderungsbereich wird 

eingeleitet. (Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB)“ 

Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ befindet sich 

im Ortsteil Nottuln an der Straße Lerchenhain. Die genauen Abgrenzungen sind der 

nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 Übersichtsskizze (ohne Maßstab) 

    Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

wohnbauliche Nutzung des betreffenden Flurstückes, um eine Nachverdichtung entsprechend 

des umgebenden Ortsbildes zu ermöglichen.  

 

Gelegenheit zur Unterrichtung und Äußerung: 

Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wird nunmehr für die Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich 

in der Zeit vom 07.10.2024 bis einschließlich 21.10.2024 über die Ziele und Zwecke 

sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. In dieser Zeit besteht auch 

Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern. Die Planungsunterlagen werden auf der Homepage 

der Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der Auslegungsfrist unter: 

https://www.o-sp.de/nottuln/ einsehbar.  

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 

Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 

https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: in-

fo@nottuln.de abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich 

zur Niederschrift nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Ge-

meinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Büro 715 in der 

Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, Do. 14.00 bis 18.00 

Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen Gründen um 

vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der Telefonnummer 

02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen 

bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 0251/942-311 

gestellt werden. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 

“Lerchenhain” der Gemeinde Nottuln wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt 

gemacht. 

Nottuln, den 18.09.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung der Widmung der Straße Schöllings Wiese nach 
dem Straßen- und Wegegesetz NRW 

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung vom 17.09.2024 den Beschluss gefasst, 
dass die Straße „Schöllings Wiese“, die sich im Eigentum der Gemeinde Nottuln befindet, 
gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes NRW gewidmet wird. Damit erhält die 
Straße „Schöllings Wiese“ die Eigenschaft einer öffentlichen Straße gemäß § 2 des Straßen- 
und Wegegesetzes NRW.  
Die Widmung bezieht sich auf die im Lageplan rot umrandete Fläche. Der Lageplan wird 
Bestandteil dieser Widmungsverfügung. Die Widmung erfolgt ohne Einschränkung. Die 
„Schöllings Wiese“ wird als Gemeindestraße eingestuft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der aufgeführte Beschluss des Rates der Gemeinde Nottuln vom 17.09.2024 zur Widmung 
der Straße „Schöllings Wiese“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie vor dem Verwaltungsgericht in 48145 
Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, Postfach 80 48, 48043 Münster, binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes schriftlich Klage erheben. Sie 
kann auch zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Ablichtung beigefügt 
werden  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55 a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERRV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
 
Nottuln, den 18.09.2024 
 
 
 
 

 
Dr. Dietmar Thönnes 
Der Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung der Widmung der Raphaela-Händler-Straße 
nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW 

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung vom 17.09.2024 den Beschluss gefasst, 
dass die Straße „Schwester-Raphaela-Händler-Straße“, die sich im Eigentum der Gemeinde 
Nottuln befindet, gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes NRW gewidmet wird. 
Damit erhält die Straße „Schwester-Raphaela-Händler-Straße“ die Eigenschaft einer 
öffentlichen Straße gemäß § 2 des Straßen- und Wegegesetzes NRW.  
Die Widmung bezieht sich auf die im Lageplan rot umrandete Fläche. Der Lageplan wird 
Bestandteil dieser Widmungsverfügung. Die Widmung erfolgt ohne Einschränkung. Die 
„Schwester-Raphaela-Händler-Straße“ wird als Gemeindestraße eingestuft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der aufgeführte Beschluss des Rates der Gemeinde Nottuln vom 17.09.2024 zur Widmung 
der Straße „Schwester-Raphaela-Händler-Straße“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie vor dem Verwaltungsgericht in 48145 
Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, Postfach 80 48, 48043 Münster, binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes schriftlich Klage erheben. Sie 
kann auch zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Ablichtung beigefügt 
werden  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55 a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERRV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
 
Nottuln, den 18.09.2024 
 
 
 
 

 
Dr. Dietmar Thönnes 
Der Bürgermeister 
  

60 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 166 

 
  

Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 165- 166 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  

 

 

Seite 167 

Amtliche Bekanntmachung der Widmung der Bruder-Hermann-Frye-Straße 
nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW 

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung vom 17.09.2024 den Beschluss gefasst, 
dass die Straße „Bruder-Hermann-Frye-Straße“, die sich im Eigentum der Gemeinde Nottuln 
befindet, gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes NRW gewidmet wird. Damit erhält 
die Straße „Bruder-Hermann-Frye-Straße“ die Eigenschaft einer öffentlichen Straße gemäß § 
2 des Straßen- und Wegegesetzes NRW.  
Die Widmung bezieht sich auf die im Lageplan rot umrandete Fläche. Der Lageplan wird 
Bestandteil dieser Widmungsverfügung. Die Widmung erfolgt ohne Einschränkung. Die 
„Bruder-Hermann-Frye-Straße“ wird als Gemeindestraße eingestuft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der aufgeführte Beschluss des Rates der Gemeinde Nottuln vom 17.09.2024 zur Widmung 
der Straße „Bruder-Hermann-Frye-Straße“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie vor dem Verwaltungsgericht in 48145 
Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, Postfach 80 48, 48043 Münster, binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes schriftlich Klage erheben. Sie 
kann auch zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Ablichtung beigefügt 
werden  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55 a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERRV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
 
Nottuln, den 18.09.2024 
 
 
 
 

 
Dr. Dietmar Thönnes 
Der Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 

über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln          

 

 Aufgrund des § 6 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 

(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S. 516) zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 30. März 2018  i. V. m. §§ 25 ff. des Gesetzes über den Aufbau 

und Befugnisse der Ordnungsbehörden– Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), zuletzt geändert durch das Dritte 

Gesetz zur Änderung des Ordnungsbehördengesetzes vom 23.06.2021 (GV NRW S. 762), 

wird von der Gemeinde Nottuln als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates 

vom 14. Mai 2024 folgende Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 

§1 Verkaufssonntage 

(1) Verkaufsstellen dürfen im öffentlichen Interesse an dem folgenden Sonntag in der Zeit 

von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Gemeinde Nottuln geöffnet sein  

 

  10. November 2024 aus Anlass des Martinimarktes  

 

(2)  Die Öffnung der Verkaufsstellen hat in räumlicher Nähe zu der bezeichneten 

Veranstaltung zu stehen. Das ist unmittelbar angrenzend an die und innerhalb der in 

den beigefügten Lageplänen farblich markierten Bereiche. 

 

  

§ 2 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 

Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 11 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 

§ 3 Inkrafttreten 

 

(1)  Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 

Kraft.  

 

Gemeinde Nottuln als örtliche Ordnungsbehörde 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende  
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 

Sonntagen auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln          

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
 
 
Nottuln, den 20.08.2024 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes                                                                                                    
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Bekanntmachung über Widerspruchsrechte nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG) vom 1. November 2015 
 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei 
Wahlen und Abstimmungen 
 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden 
Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so 
genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für 
die Werbung bei der Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Die Wahlberechtigten haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 
58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen, und die gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, deren 
Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaft 
 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG) aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder, und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht 
derselben oder keiner öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frühere 
Namen, Geburtsdatum und- Ort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die 
Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft als 
Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen 
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sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlangen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressverzeichnissen in Buchform) verwendet werden. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
Die Widersprüche gegen die in den Ziffern 1-5 genannten Datenübermittlungen 
können jederzeit bei der  
 

Gemeinde Nottuln 
Bürgerservice Meldewesen 

Stiftsplatz 7/ 8 
48301 Nottuln 

 
eingelegt werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Die Widersprüche gelten 
bis zu ihrem Widerruf. 
 
Achtung: Übermittlungssperren bzw. Widersprüche gegen eine der oben genannten 
Datenübermittlungen, welche bereits im Melderegister eingetragen sind, bleiben 
bestehen! In solchen Fällen brauchen Sie nicht erneut zu widersprechen. 
 
 
 
 
Nottuln, 20.09.2024 
 
 
 
Gemeinde Nottuln  
Der Bürgermeister  
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Amtliche Bekanntmachung 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Nottuln 

zum Stichtag 31.12.2023 

 

Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2023 wird gem. § 96 Abs.1 GO NRW wie folgt 

festgestellt: 

s. Anlagen 

Aufgrund des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2023 wird 

dem Bürgermeister gem. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2023 liegt gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW zur 

Einsichtnahme 

 

vom 26.09.2024 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2024 

 

bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des 

Bürgermeisters, während der Dienststunden 

 

montags-mittwochs  8:30 Uhr – 12:30 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 

donnerstags   8:30 Uhr – 12:30 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 

freitags   8:30 Uhr – 12:30 Uhr 

 

öffentlich aus. 

 

Nottuln, den 26.09.2024 

Gemeinde Nottuln 

Der Bürgermeister 

i.V. 

Stefan Kohaus 

Gemeindeoberrechtsrat 
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